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Das Wissen kompakt – Gesetzliche Schuldverhältnisse setzt keine Vorkennt-

nisse voraus und behandelt alle Fragen, die für Deine Klausuren zu den 

gesetzlichen Schuldverhältnissen von Bedeutung sind.

Aus dem Inhalt:

 GoA, §§ 677 ff.: (echte) berechtigte GoA, (echte) unberechtigte GoA, 

unechte GoA

 Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812 ff.: Leistungs-/Nichtleistungs-

kondiktionen, Rückabwicklung unwirksamer gegenseitiger Austausch-

verträge, Bereicherungsausgleich im Mehrpersonenverhältnis

 Unerlaubte Handlungen: § 823 Abs. 1, § 823 Abs. 2, § 826, sonstige  

Anspruchsgrundlagen, Mehrheit von Schädigern, Produkt- und Produ-

zentenhaftung, Haftung nach StVG, Schadensrecht (§§ 249 ff.)
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Geschäftsführung ohne Auftrag, §§ 677 ff.2. Teil
Das Unterscheidungsmerkmal zwischen der berechtigten und der
unberechtigten GoA ist das Interesse und der Wille des Geschäfts-
herrn bzgl. der Übernahme der Geschäftsführung!

2. Abschnitt: Die (echte) berechtigte GoA

Aufbauschema: (echte) berechtigte GoA

A. Voraussetzungen 

I. Voraussetzungen des § 677

1. Geschäftsbesorgung

2. Für einen anderen

a) Fremdes Geschäft

b) Kenntnis von der Fremdheit
(Fremdgeschäftsführungsbewusstsein)

c) Fremdgeschäftsführungswille 

3. Ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung

II. Voraussetzungen des § 683 S. 1

1. Übernahme der Geschäftsführung entspricht dem 
Willen des Geschäftsherrn

2. Übernahme der Geschäftsführung entspricht dem 
Interesse des Geschäftsherrn

 B. Rechtsfolge 

 I. Anspruch des Geschäftsführers auf Aufwendungs-
ersatz gemäß §§ 677, 683 S. 1, 670

 II. Ansprüche des Geschäftsherrn

1. § 677: Ausführung nach Interesse und Willen des Ge-
schäftsherrn

2. § 681 S. 1: Anzeigepflicht

3. § 681 S. 2 i.V.m. §§ 666–668: Auskunft, Herausgabe 
des Erlangten, Verzinsung

4. § 280 Abs. 1: Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
bei Durchführung der GoA

!
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Die (echte) berechtigte GoA 2. Abschnitt
A. Voraussetzungen der (echten) berechtigten GoA

Damit eine (echte) berechtigte GoA vorliegt, müssen sowohl die
Voraussetzungen des § 677 als auch die des § 683 S. 1 gegeben
sein. 

I. Voraussetzungen des § 677
Liegen die Voraussetzun-
gen des § 677 vor, ist eine 
echte GoA gegeben.

§ 677 verlangt eine Geschäftsbesorgung (1.) für einen anderen (2.)
ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung (3.).

1. Geschäftsbesorgung

Unter einer Geschäftsbesorgung i.S.v. § 677 versteht man jedes
Handeln mit wirtschaftlichen Folgen. Erfasst ist jede Tätigkeit, die
für einen anderen erledigt werden kann – also nicht nur rechtsge-
schäftliches, sondern auch rein tatsächliches Handeln. Erforderlich
ist aber in jedem Fall eine Tätigkeit, bloßes Unterlassen, Dulden
oder Gewährenlassen genügt nicht.

Beispiele: Abschluss eines Werkvertrags, um das zerbrochene Fenster im Haus
des verreisten Nachbarn ersetzen zu lassen; Ausweichmanöver im Straßenver-
kehr, um den Radfahrer R nicht zu verletzen; Löschen eines Brandes, der in der
Nachbarwohnung ausgebrochen ist.

Klausurtipp: In einer Klausur sollte die rechtliche oder tatsächliche
Handlung immer konkret benannt werden.

2. Für einen anderen

Die Geschäftsbesorgung muss „für einen anderen“ erfolgt sein.
Dies verlangt in objektiver Hinsicht ein fremdes Geschäft und sub-
jektiv ist erforderlich, dass der Geschäftsführer zum einen gewusst
hat, dass er ein fremdes Geschäft führt (Kenntnis von der Fremdheit
– Fremdgeschäftsführungsbewusstsein) und er muss zum anderen
auch den Willen gehabt haben, das Geschäft als fremdes zu führen
(Fremdgeschäftsführungswille).

a) Fremdes Geschäft

Fremd ist ein Geschäft, wenn es zum Interessen- und Pflichtenkreis
einer anderen Person gehört. Man unterscheidet drei Arten von
fremden Geschäften:

Objektiv fremdes Ge-
schäft = ausschließlich 
fremdes Geschäft

n Objektiv fremdes Geschäft: Das Geschäft gehört objektiv zum
Interessen- und Pflichtenkreis eines anderen. D.h., das Geschäft

!
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Geschäftsführung ohne Auftrag, §§ 677 ff.2. Teil
gehört bereits nach seinem Gegenstand und äußeren Erschei-
nungsbild nicht zum Rechtskreis des Geschäftsführers.

Beispiele: A kommt an einer Unfallstelle vorbei und leistet dem Verletzten
V Hilfe; F tilgt die Darlehensschuld seines Freundes B gegenüber der Bank.

Auch fremdes Geschäft 
= Handeln im Doppel-
interesse

n Auch fremdes Geschäft: Das Geschäft gehört zum Interessen-
und Pflichtenkreis eines anderen und auch zum Interessen- und
Pflichtenkreis des Geschäftsführers. D.h., der Geschäftsführer
handelt in diesem Fall im Doppelinteresse, da er sowohl seine ei-
gene Angelegenheit als auch die eines anderen erledigt.

Beispiel: Mieter M hat eine brennende Kerze zu nah an die Gardinen ge-
stellt, sodass ein Brand ausgebrochen ist. Er löscht den Brand mithilfe sei-
nes Feuerlöschers. 

M handelt in diesem Fall sowohl, um seine eigenen Sachen vor der Zerstö-
rung durch das Feuer zu retten – also im eigenen Interessen- und Pflichten-
kreis –, als auch, um das Haus des Vermieters vor einer Zerstörung zu be-
wahren – also im fremden Interessen- und Pflichtenkreis.

§ 677 verlangt nicht, dass 
das Geschäft nur für ei-
nen anderen vorgenom-
men wird!

Da § 677 lediglich ein fremdes Geschäft verlangt, ist nicht erfor-
derlich, dass es sich um ein ausschließlich fremdes Geschäft
handelt, sondern es darf nur nicht ausschließlich eine eigene
Angelegenheit des Geschäftsführers sein. Infolgedessen reicht
das auch fremde Geschäft für § 677 aus.

 Beachte: Auch in Fällen des objektiv fremden Geschäfts verfolgt
der Handelnde mit seiner Tätigkeit oftmals ein eigenes Interesse –
so tilgt F eventuell die Schuld seines Freundes B nur deswegen, weil
er sich davon verspricht, dass dieser ihm dann künftig auch helfen
wird, wenn er sich in Schwierigkeiten befindet. Dass der Geschäfts-
führer nicht vollkommen selbstlos handelt, sondern evtl. eigene In-
teressen vor Augen hat, macht das Geschäft aber nicht zum auch
fremden Geschäft, da es nicht zum Pflichtenkreis des Geschäftsfüh-
rers gehört.

Subjektiv fremdes 
Geschäft = objektiv 
neutrales Geschäft, das 
Fremdcharakter durch 
nach außen erkennbaren 
Fremdgeschäftsfüh-
rungswillen erhält

n Subjektiv fremdes Geschäft: Das Geschäft hat keinen objekti-
ven Bezug zu dem Interessen- und Pflichtenkreis eines anderen,
wird aber nach der erkennbaren Bestimmung des Geschäftsfüh-
rers für einen anderen vorgenommen. Dieses objektiv neutrale
Geschäft wird also zu einem subjektiv fremden Geschäft, wenn
der Geschäftsführer den Willen hat, das Geschäft für einen an-
deren zu führen, und er diesen Fremdgeschäftsführungswillen
im Zeitpunkt der Geschäftsvornahme nach außen erkennbar
gemacht hat.

!
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Die (echte) berechtigte GoA 2. Abschnitt
Beispiel: A erwirbt auf dem Flohmarkt eine alte Schreibmaschine bei V. Bei
den Verhandlungen über den Preis erklärt A, er kaufe das Gerät für seinen
Freund F, der leidenschaftlicher Sammler alter Schreibmaschinen sei. 

Der Kauf einer Schreibmaschine ist ein objektiv neutrales Geschäft. A hat je-
doch bei dem Ankauf den Willen gehabt, für F zu handeln, und er hat diesen
Fremdgeschäftsführungswillen durch seine Äußerung gegenüber V auch
nach außen deutlich gemacht. Daher liegt ein subjektiv fremdes Geschäft vor.

b) Fremdgeschäftsführungsbewusstsein
Kenntnis von der Fremd-
heit = Fremdgeschäfts-
führungsbewusstsein

Der Geschäftsführer muss nicht nur objektiv ein fremdes Geschäft
führen, sondern er muss auch wissen, dass er ein fremdes Geschäft
führt (Fremdgeschäftsführungsbewusstsein).

Diese Voraussetzung ergibt sich zwar nicht aus dem Wortlaut des
§ 677, folgt aber aus einem Umkehrschluss aus § 687 Abs. 1. Danach
finden die §§ 677–686 keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes
Geschäft in der Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei (irrtümliche
Eigengeschäftsführung).

Weiß der Geschäftsführer, dass er ein fremdes Geschäft führt, irrt
sich aber über die Person des Geschäftsherrn, ist die erforderliche
Kenntnis von der Fremdheit gegeben und es wird gemäß § 686 der
wirkliche Geschäftsherr aus der Geschäftsführung berechtigt und
verpflichtet.

Beispiel: Mieter A löscht in einer benachbarten Wohnung einen Brand. Dabei
glaubt er, es handele sich um die Wohnung der jungen Frau, die er vorgestern
in diese Wohnung gehen sah. In Wirklichkeit handelt es sich um die Wohnung
der Großmutter der Frau.

A weiß beim Löschen des Brandes, dass er in einer fremden Wohnung tätig
wird und somit ein fremdes Geschäft führt. Dass er sich dabei darüber geirrt
hat, für wen er tätig geworden ist, ist gemäß § 686 unerheblich. Folglich wird
die Großmutter als Wohnungsinhaberin aus der Geschäftsführung des A be-
rechtigt und verpflichtet.

c) Fremdgeschäftsführungswille

Der Geschäftsführer muss zudem noch den Willen haben, das Ge-
schäft für einen anderen zu tätigen (Fremdgeschäftsführungs-
wille).

Diese Voraussetzung ergibt sich auch nicht aus dem Wortlaut des
§ 677, folgt aber aus einem Umkehrschluss aus § 687 Abs. 2. Danach
finden die GoA-Vorschriften nur eingeschränkt und auch nur auf Ver-
langen des Geschäftsherrn Anwendung, wenn jemand ein fremdes
Geschäft als sein eigenes führt, obwohl er weiß, dass er nicht dazu be-

!
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Die Rechtsfolgen 6. Abschnitt
6. Abschnitt: Die Rechtsfolgen

Der Umfang des Bereicherungsausgleichs ist – entsprechend der
Anspruchsgrundlagen der Leistungs- und Nichtleistungskondik-
tionen gemäß §§ 812 ff. – grundsätzlich erst einmal darauf gerich-
tet, das durch die Bereicherung Erlangte wieder herauszugeben
und damit den Rechtszustand, der vor der Bereicherung bestand
(„status quo ante“), wiederherzustellen.

In den §§ 818 ff. sind die Ausnahmen hiervon und auch die übrigen
Rechtsfolgen geregelt.

A. Der Grundsatz: Normaler Umfang der bereiche-
rungsrechtlichen Haftung, §§ 812 ff.

I. Herausgabe des Erlangten
Grundsatz: Herausgabe 
des konkret erlangten Be-
reicherungsgegenstands 
nach den §§ 812 ff.

Sofern die Voraussetzungen für einen Bereicherungsausgleich
nach den §§ 812 ff. gegeben sind, erstreckt sich die Herausgabe-
pflicht des Bereicherten – soweit möglich – zunächst auf die Her-
ausgabe des Erlangten in Natur (Naturalherausgabe).

Beispiel: Erlangt der Bereicherte nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 nur den Besitz an
einer Sache, so muss er diesen zurückübertragen. Die Herausgabe des erlang-
ten „Etwas“, also hier der Besitz, ist die unmittelbare Rechtsfolge von § 812, die
dann ggf. um Nutzungen und Surrogate gemäß § 818 Abs. 1 erweitert werden
kann. Hat er dagegen das Eigentum erworben, so ist er zur Rückübereignung
(§§ 873, 925; 929 ff.) verpflichtet.

II. Ergänzung durch § 818 Abs. 1

Nach § 818 Abs. 1 erstreckt sich die Herausgabepflicht aber auch
auf die gezogenen Nutzungen und auf dasjenige, was der Emp-
fänger aufgrund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die
Beschädigung, Zerstörung oder Entziehung des erlangten Ge-
genstands erwirbt.

1. Nutzungen (Legaldefinition: § 100)

Nutzungen sind nach § 100 die Früchte und die Gebrauchsvor-
teile einer Sache oder eines Rechts. 

Bei den Früchten unterscheidet man gemäß § 99 die unmittelba-
ren Sachfrüchte (§ 99 Abs. 1), die unmittelbaren Rechtsfrüchte
(§ 99 Abs. 2) und die mittelbaren Sach- und Rechtsfrüchte (§ 99
Abs. 3).

! Beachte: 
Ergänzung der Heraus-
gabepflicht um Nut-
zungen und Surrogate 
gemäß § 818 Abs. 1
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Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812 ff.3. Teil
2. Surrogate

Kann das Erlangte nicht mehr oder nicht mehr so wie ursprünglich
erlangt herausgegeben werden, z.B. weil es gestohlen, zerstört
oder beschädigt wurde, erstreckt § 818 Abs. 1 die Herausgabe-
pflicht auch auf die Surrogate.

Dabei geht man davon aus, dass das sog. „commodum ex nego-
tiatione“ (s.o. S. 43), also der Vermögensvorteil, den der Bereiche-
rungsschuldner durch Rechtsgeschäft über den Bereicherungs-
gegenstand erwirbt (z.B. der Kaufpreis bei Verkauf der rechts-
grundlos erlangten Sache), kein Surrogat i.S.d. § 818 Abs. 1 dar-
stellt. Denn das „commodum ex negotiatione“ wird nicht „auf-
grund des erlangten Rechts“ oder „als Ersatz für die Zerstörung, Be-
schädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands“ erwor-
ben, sondern durch Vertrag. Zudem stellt § 818 Abs. 2 insoweit eine
Sonderregelung dar, sodass in dem Fall, in dem durch Rechtsge-
schäft die Herausgabe des ursprünglich erlangten Gegenstands
unmöglich geworden ist, nicht das rechtsgeschäftlich Erlangte he-
rauszugeben, sondern Wertersatz nach § 818 Abs. 2 zu leisten ist.
Dies zeigt auch der Vergleich mit bzw. der Rückschluss aus den
§§ 1418 Abs. 2 Nr. 3, 1473 Abs. 1, 1638 Abs. 2 und 2374. Der Wort-
laut dieser Vorschriften, also die vom Gesetzgeber gewählte For-
mulierung, zeigt, in welchen Fällen das rechtsgeschäftliche Surro-
gat erfasst werden soll.

Früchte i.S.d. § 99 Gebrauchsvorteile

Sachfrüchte unmittelbar, § 99 Abs. 1:
n Erzeugnisse, z.B. ge-

erntetes Obst
n Bestimmungsgemäße 

Ausbeute, z.B. Kies-
gewinnung

Ausübung bzw. Ge-
brauch der mit der 
Innehabung einer Sache 
oder eines Rechts ver-
bundenen Rechte

z.B.: Benutzung eines 
rechtsgrundlos erwor-
benen Autos; Ausübung 
der Vorteile aus dem 
Stimmrecht eines Woh-
nungseigentümers

mittelbar, § 99 Abs. 3 
Var. 1: z.B. die Miete

Rechtsfrüchte unmittelbar, § 99 Abs. 2:
z.B. Dividende an rechts-
grundlos erworbenen 
Aktien

mittelbar, § 99 Abs. 3  
Var. 2

! Beachte: 
Der Vermögensvorteil 
der Gegenverfügung, 
in der Regel der Erlös 
(sog. „commodum ex 
negotiatione“) zählt 
nicht zu den Surroga-
ten i.S.d. § 818 Abs. 1.
54



Die Rechtsfolgen 6. Abschnitt
III. Die Wertersatzpflicht nach § 818 Abs. 2

Nach § 818 Abs. 2 schuldet der Bereicherungsschuldner Werter-
satz in Höhe des objektiven Werts, wenn die Herausgabe des Er-
langten, der Nutzungen und Surrogate wegen deren Beschaffen-
heit oder aus sonstigen Gründen unmöglich ist. 

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Wertermittlung wird durch die
Entstehung des Kondiktionsanspruchs bestimmt (nachträgliche
– negative – Wertveränderungen sind „Entreicherung“ i.S.d. § 818
Abs. 3).

Beispiel: Eine nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 rechtsgrundlos in Anspruch genom-
mene Dienstleistung kann nicht in natura herausgegeben werden. Es ist ge-
mäß § 818 Abs. 2 Wertersatz zu leisten. Auch das nach § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1
rechtsgrundlos erworbene Auto, das durch einen Unfall vollkommen zerstört
wird, kann nicht in natura herausgegeben werden. Es ist gemäß § 818 Abs. 2
Wertersatz zu leisten. Der Gebrauchsvorteil (§ 818 Abs. 1), den man aus der
Nutzung des rechtsgrundlos erworbenen Autos hat ziehen können, kann nicht
in natura ersetzt werden. Es ist nach § 818 Abs. 2 der Wert, den die Nutzung ei-
nes entsprechenden Autos in der Nutzungszeit hat, zu ersetzen.

Nach h.M. ist mit „Wert“ der objektive (Verkehrs-)Wert gemeint. Ob
eine Bereicherung für den Bereicherungsschuldner subjektiv von
Wert ist, soll bei § 818 Abs. 2 außer Betracht bleiben. Dies ist insbe-
sondere bei der Aufwendungskondiktion problematisch, wenn
dem Bereicherten die Bereicherung geradezu „aufgedrängt“
wird. Gleichwohl wird überwiegend bei § 818 Abs. 2 eine objektive
Betrachtung vorgezogen. Die Frage, ob der „Bereicherte“ die Berei-
cherung auch für sich als Wert nutzen könne, sei eine Frage des
§ 818 Abs. 3.

IV. Der Wegfall der Bereicherung, § 818 Abs. 3
Durch das Bereicherungs-
recht soll in Abgrenzung 
zum Schadensrecht nur 
eine Bereicherung abge-
schöpft werden, nicht 
aber ein Nachteil ausge-
glichen werden.

Die zentrale bereicherungsrechtliche Haftungsbegrenzung, also
gewissermaßen der „oberste Grundsatz im Bereicherungsrecht“ ist
der Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3. Danach soll der
(nicht verschärft) haftende Bereicherungsschuldner nur herausge-
ben bzw. dem Werte nach ersetzen, was in seinem Vermögen noch
an ungerechtfertigter Bereicherung auszumachen ist.

Der Entreicherungseinwand des § 818 Abs. 3 gilt für alle An-
spruchsgrundlagen des Bereicherungsrechts und stellt dogma-
tisch eine Einwendung dar, die stets von Amts wegen berücksich-
tigt wird. Durch § 818 Abs. 3 wird also der Umfang eines jeden Be-
reicherungsanspruchs bestimmt; d.h., § 818 Abs. 3 wirkt sich auf

! Beachte: 
Wertersatz gemäß 
§ 818 Abs. 2 bei Un-
möglichkeit der He-
rausgabe des Erlang-
ten nach den §§ 812 ff.
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Check zum Bereicherungsausgleich im Mehrpersonenverhältnis
Check zum Bereicherungsausgleich im Mehrpersonenverhältnis     1. Welchem Grundsatz folgt der
Bereicherungsausgleich im Mehr-
personenverhältnis? Warum?

1. Grundsätzlich soll sich jeder nur mit dem auseinan-
dersetzen, der an ihn geleistet hat. Deswegen erfolgt
die Rückabwicklung im Mehrpersonenverhältnis grund-
sätzlich „über das Dreieck“. Ließe man eine Direktkon-
diktion eines Dritten zu, so würden dem Empfänger da-
mit alle Einwendungen abgeschnitten, die er gegen-
über dem Leistenden hätte.

2. Was ist unter einer sog. Leis-
tungskette zu verstehen?

2. Bei einer Leistungskette sind zwar mehrere Personen
beteiligt, doch sind sie sozusagen „nicht miteinander“,
sondern „nur nacheinander“ vertraglich verbunden. Es
stehen jedem Gläubiger grundsätzlich nur Ansprüche
gegen seinen Schuldner zu.

3. Wann liegt in der Regel ein
„echter Dreiecksfall“ vor?

3. Ein echter Dreiecksfall liegt in der Regel vor, wenn
ein Dritter die Zuwendung des Leistenden für dessen
Rechnung an den Empfänger vermittelt, weil der Dritte
dazu vom Leistenden verpflichtet oder angewiesen
wurde.

4. Wann liegt ein sog. Anwei-
sungsfall vor?

4. Ein Anweisungsfall liegt vor, wenn der Schuldner
(Anweisender) einen Dritten (Angewiesener) anweist,
den geschuldeten Gegenstand an seinen Gläubiger
(Anweisungsempfänger) zu übertragen. Bei diesen An-
weisungsfällen handelt es sich nur selten um eine An-
weisung i.S.d. §§ 783 ff., sondern um eine auftrags-
oder geschäftsbesorgungsrechtliche „Weisung“.

5. Zwischen welchen Personen
besteht bei Anweisungsfällen
das Deckungsverhältnis und
zwischen welchen das Valuta-
verhältnis?

5. Nur der Anweisende ist an beiden Rechtsverhältnis-
sen beteiligt. Zwischen ihm und dem Angewiesenen
besteht das Deckungsverhältnis. Zwischen dem An-
weisenden und dem Zuwendungsempfänger besteht
das Valutaverhältnis. 

6. In welchen Fällen ist beim Be-
reicherungsausgleich im Mehr-
personenverhältnis ausnahms-
weise eine Direktkondiktion mög-
lich?

6. Gesetzliche Ausnahmen vom Grundsatz der Rückab-
wicklung „über das Dreieck“ sind in § 816 Abs. 1 S. 2
und in § 822 geregelt. Weitere Ausnahmen können sich
aufgrund des Leistungsbegriffs oder einer besonderen
Wertung ergeben, z.B. wenn keine (zurechenbare) Leis-
tung vorliegt, ein Dritter i.S.v. § 267 geleistet hat, der
Leistungsempfänger nicht schutzwürdig ist oder die
Leistung in erster Linie auf das zugrunde liegende
Schuldverhältnis erfolgt.
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